
Welterbestadt Quedlinburg 
Der Oberbürgermeister 

 

 

Erarbeitet durch: Meirich, Roy  gez. Meirich 24.11.2025 

Erforderliche 
Mitzeichnungen: 

2.4 Kommunales  gez. Meirich 24.11.2025 

Verantwortlicher 
Fachbereich: 

2 Recht, Ordnung, 
Kommunales  

gez. M. Busch 24.11.2025 

 
Oberbürgermeister Frank Ruch gez. F. Ruch 24.11.2025 

 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, 
 

1. mit Niederlegung des Stadtratsmandates zum 10.10.2025 durch Herrn Maik Ockert 
erlischt auch seine Position als erster Vertreter mit Stimmrecht in der 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung Ostharz. 

 
2. als 1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters mit Stimmrecht für die Wahlperiode 2024 – 

2029 in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung wird ………………………. gewählt. 

 

 Beschlussvorlage  

Vorlage Nr.: BV-StRQ/081/25 

öffentlich 

Wahl des 1. Stellvertreters mit beratender Stimme in die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung Ostharz 

Erstellungsdatum: 24.11.2025   

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

 

04.12.2025 Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg Entscheidung 

 



Sachverhalt: 
 
In der konstituierenden Sitzung des Stadtrates der Welterbestadt Quedlinburg vom 02.07.2024 
wurde unter TOP 22 seitens des Stadtrates Herr Maik Ockert als erster Stellvertreter des 
Oberbürgermeisters vorgeschlagen und gewählt. 
 
Gemäß § 5 II der Verbandssatzung werden der stimmberechtigte Vertreter der Stadt und seine 
bis zu 2 Stellvertreter vom Stadtrat gewählt. 
 
Mit Rückgabe des Stadtratsmandates zum 10.10.2025 durch Herrn Ockert macht sich die 
Neuwahl eines ersten Stellvertreters des Oberbürgermeisters mit Stimmrecht in die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
erforderlich. 
 
Anlagen: 
 
Beschluss BV-StrQ/042/24 vom 02.07.2024 


